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REP Gemeinde Mittelberg
Räumlicher Entwicklungsplan

Die Gemeinde Mittelberg hat damit begonnen, das bestehende Räumliche Entwick-
lungskonzept (REK) aus dem Jahr 2012 zu überarbeiten, weiterzuentwickeln und einen 
Räumlichen Entwicklungsplan (REP) zu erstellen. 

Was ist uns für unseren künftigen Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Naturraum im 
Kleinwalsertal wichtig? 

Fragen wie diese werden im Erstellungsprozess zum REP diskutiert und Leitlinien für 
eine zukunftsorientierte Entwicklung für die nächsten 10 bis 15 Jahre festgelegt.  
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Was liegt am Ende vor?
Der REP besteht aus mehreren Teilen, die sich sowohl hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwer-
punkte als auch ihrer Rechtswirkung unterscheiden:

– Erläuterungsbericht: Allgemeine Informationen zu den einzelnen Themenbereichen, 
 statistische Daten und Grundlagen werden im Erläuterungsbericht aufbereitet. Auch 
 Absichtserklärungen der Gemeinde für die künftige Entwicklung, die noch vage sind 
 oder über einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahre hinausgehen, können in diesem 
 Bericht angeführt werden.

– Berichtsteil REP: In diesem Bericht finden sich die Zielsetzungen sowie die konkreten 
 Maßnahmen gegliedert nach Themenbereichen, die die Gemeinde in den nächsten 
 10 bis 15 Jahren umsetzen wird. Die Inhalte dieses Berichts werden von der Gemeinde-
 vertretung beschlossen und sind damit bindend.

– Planteil REP: Jene Ziele und Maßnahmen, bei denen eine räumliche Verortung möglich 
 und sinnvoll ist, werden im Planteil zum REP dargestellt. Dieser Plan wird von der 
 Gemeindevertretung in Verbindung mit dem Bericht beschlossen und bildet damit 
 einen Teil der Verordnung.

– Umweltbericht: Im Zuge einer strategischen Umweltprüfung, die in jedem REP-Pro-
 zess verpflichtend durchzuführen ist, werden die entwickelten Maßnahmen auf ihre 
 Auswirkungen auf Raum und Umwelt geprüft. Mit dieser Prüfung soll verhindert wer-
 den, dass Maßnahmen zur räumlichen Entwicklung erhebliche negative Umweltauswir-
 kungen mit sich bringen können. Zudem soll das Bewusstsein innerhalb der Gemeinde-
 vertretung für die Folgen der von ihnen beschlossenen Maßnahmen geschaffen werden.

REP-Zukunftskonferenz | Informationen: 

Eingeladen sind alle interessierten GemeindebürgerInnen.

Datum | Uhrzeit: Dienstag, 18. Oktober 2022 | 20:00 Uhr 

Ort:    Walserhaus in Hirschegg

Geplanter Ablauf: 
 – Informationen „Was ist ein Räumlicher Entwicklungsplan“?
 – Gemeinsames Reflektieren der aktuellen Situation im Kleinwalsertal 
            Was läuft gut? | Wo gibt es Handlungsbedarf? 
   – Gemeinsamer Blick in die Zukunft: Wo liegen Chancen? 
     Wo werden künftige Herausforderungen vermutet?
  – Präsentation der bisher erarbeiteten Ziele und Maßnahmen.

Dauer:  bis ca. 22:00 Uhr 

Anmeldung:  Gemeinde Mittelberg | Verwaltung
   Tel.: +43 5517 / 5315 240 | E-Mail: verwaltung@gde-mittelberg.at

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
Um die Organisation zu erleichtern bitten wir um Anmeldung im Vorfeld. 
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Mittelberg Baad

Die vier Orte im Überblick     
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Was ist ein Räumlicher Entwicklungsplan (REP)?

Der Räumliche Entwicklungsplan (REP), der von allen Vorarlberger Gemeinden zu erstellen 
ist, gibt die Zielsetzungen zur räumlichen Entwicklung in der Gemeinde für die nächsten 10 
bis 15 Jahre vor. Übergeordnete Planungen (z. B. Raumbild Vorarlberg, Mobilitätskonzept 
Vorarlberg, Tourismusstrategie Vorarlberg 2030) fließen dabei ebenso ein wie die lokalen und 
regionalen Besonderheiten und die unterschiedlichen Interessen der Bevölkerung. Der REP 
stellt damit eine Handlungsanleitung für die Gemeinde dar.

Folgende Themenbereiche sind im REP zu behandeln:

– Siedlungsentwicklung / Demographie
– Wirtschaftsentwicklung
– Kultur / Soziales
– Freiraum / Landschaft
– Verkehr / Mobilität 
– Klima / Energie 

Der REP wird von VertreterInnen der Gemeinde Mittelberg in Zusammenarbeit mit Fachex-
pertInnen erarbeitet. Auch die Bevölkerung des Kleinwalsertals ist eingeladen, sich in den 
Planungsprozess einzubringen. Neben einer Online-Umfrage und einer Online-Karte, in der 
Anregungen eingetragen werden können, ist eine öffentliche Veranstaltung geplant, bei der 
sich alle Interessierten über den REP-Prozess informieren und ihre Ideen einbringen können. 
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Daten & Fakten:

Projektgebiet:   Der Siedlungsraum und angrenzende Natur- und Kul-
    turraum der Gemeinde Mittelberg

Laufzeit:    2020 – laufend 

Projektauftraggeber:  Gemeinde Mittelberg

Fachliche Begleitung:  REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH; 
    Rosinak & Partner

Projektgruppe:   GemeindevertreterInnen, Fachgruppen und 
    Ausschüsse der Gemeinde Mittelberg

Ansprechpartner:  Markus Werner, Gemeinde Mittelberg, 
    Tel. + 43 5517 5315 253 
    E-Mail: markus.werner@gde-mittelberg.at

Wie wird der REP erarbeitet? 

Die Bearbeitung des REP gliedert sich in mehrere Phasen:

– Analysephase: Die derzeitige Situation („Ist-Zustand“) wird für jedes Thema 
 analysiert. Bestehende Konzepte, Studien, rechtliche Vorgaben und geografische Daten 
 bilden dabei die Grundlagen. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken werden 
 herausgearbeitet. 

– Konzeptphase: Aufbauend auf der Ist-Zustandsanalyse werden Zielsetzungen definiert
 und Maßnahmen entwickelt, die zu einer zukunftsorientierten Entwicklung im Kleinwal-
 sertal beitragen sollen. 

– Laufende Kommunikation: Die Erstellung des REP wird begleitet von einer Vielzahl an
 Abstimmungsgesprächen und Workshops mit VertreterInnen von Fachausschüssen der 
 Gemeinde, InteressensvertreterInnen, VertreterInnen der Fachabteilungen des Landes
 etc. Der intensive Austausch ist wichtig, um die unterschiedlichen Interessen aufzuzei-
 gen, sie gut aufeinander abzustimmen und nach Möglichkeit Synergien nutzen zu 
 können.

– Auflagephase: 
 nach Fertigstellung 
 des REP und Freigabe 
 durch die Gemeinde- 
 vertretung wird der 
 REP für die Dauer 
 von vier Wochen 
 öffentlich aufgelegt. 
 In dieser Zeit besteht 
 die Möglichkeit für 
 die Bevölkerung, 
 Einsicht in den REP zu 
 nehmen und eine
 Stellungnahme dazu 
 abzugeben. 

– Beschlussfassung: 
 Die Stellungnahmen, 
 die im Zuge der 
 öffentlichen Auflage 
 einlangen, werden 
 behandelt und der 
 REP von der 
 Gemeindevertretung 
 beschlossen.


